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§ 44f 00. LS

006. LS - 06. Land- und forstwirtschaftliches Schulgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

8 44f

Beurteilung der Leistungen bei der Priifung

(1) Die Leistungen des Prufungskandidaten in den einzelnen Prifungsgegenstanden sind auf Grund eines Antrags des

Priifers von der Prifungskommission in sinngemaRer Anwendung des § 35 Abs. 2 bis 4 zu beurteilen.

(2) Auf Grund der festgesetzten Beurteilung der Leistungen in den Prufungsgebieten hat der Vorsitzende Uber die
Gesamtbeurteilung der abschlieenden Prufung zu entscheiden. Die abschlieBende Prifung ist

1. "mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden", wenn mindestens die Halfte der Prufungsgebiete mit "Sehr gut" und die
Ubrigen Prufungsgebiete mit "Gut" beurteilt werden; Beurteilungen mit "Befriedigend" hindern diese Feststellung
nicht, wenn dafir mindestens gleich viele Beurteilungen mit "Sehr gut" Gber die Halfte der Prifungsgebiete hinaus

vorliegen;

2. "mit gutem Erfolg bestanden", wenn keines der Prufungsgebiete schlechter als mit "Befriedigend" beurteilt wird im
Ubrigen mindestens gleich viele Priifungsgebiete mit "Sehr gut" wie mit "Befriedigend" beurteilt werden;

3. "bestanden", wenn kein Prufungsgebiet mit "Nicht gentigend" beurteilt wird und die Voraussetzungen nach Z. 1

und 2 nicht gegeben sind;

4. "nicht bestanden", wenn die Leistungen in einem oder mehreren Prifungsgebieten oder in der Jahresprifung mit

"Nicht genligend" beurteilt werden.

(Anm: LGBI. Nr. 75/2005)

In Kraft seit 01.09.2005 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_ls/paragraf/44f
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_ls/paragraf/35
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=75/2005&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 44f Oö. LS
	Oö. LS - Oö. Land- und forstwirtschaftliches Schulgesetz


